
 Beitragsordnung des SV Gützkow e.V. 1895   

Gültig ab 01.07.2006 lt. Beschluß der Mitgliederversammlung vom 03.03.2006 

Grundbeiträge/ Monat: 
Kinder/Jugendliche: 0,50 € Erwachsene ab 18 Jahre: 1,00 €  

 

Abteilungsbeiträge/ Monat: 
Fußball/ Handball//Kegeln/ Tischtennis: 
Mannschaften im aktiven Spielbetrieb der Fachverbände:  Abteilungsbeitrag:   Grundbeitrag:  Gesamtbeitrag: 

Kinder/Jugendliche:       2,00 €    + 0,50 €   2,50 € 

Erwachsene ab 18 Jahre:      4,00 €    + 1,00 €   5,00 € 

Mannschaften außerhalb des Spielbetriebes der Fachverbände: Abteilungsbeitrag:   Grundbeitrag:  Gesamtbeitrag: 

Kinder/Jugendliche:       0,50 €    + 0,50 €   1,00 € 

Erwachsene ab 18 Jahre:      1,00 €    + 1,00 €   2,00 € 

 

Frauensport:        Abteilungsbeitrag:   Grundbeitrag:  Gesamtbeitrag: 

Kinder/Jugendliche/Erwachsene:      0,00 €    + 1,00 €   1,00 € 

 

Sonderregelungen: 

Ehrenamtliche* und passive Mitglieder:    Abteilungsbeitrag:   Grundbeitrag:  Gesamtbeitrag: 

Trainer/Betreuer/Abteilungsleiter/Vorstand/ 

lizenzierte Schiedsrichter:      0,00 €    + 1,00 €   1,00 € 

 

Familienermäßigung oder Ermäßigung für aktive Ehrenamtliche*: 50 % 
 

 

Erklärungen: 

Grundbeitrag: Von allen Mitgliedern zu zahlender Sockelbetrag, der nicht ermäßigt werden kann. 

Abteilungsbeitrag: Abteilungsabhängiger Betrag mit möglicher Familienermäßigung von 50 %, wenn mindestens 3 Familienangehörige Vereinsmitglied sind 

* Ehrenamtliche, die am aktiven Spielbetrieb teilnehmen, erhalten 50% Ermäßigung auf die Abteilungsbeiträge 

Passive: sogenannte „stille“ Mitglieder, die keinen Sport treiben, aber den Verein als Mitglied unterstützen 

Langzeitverletzte Aktive: zahlen Beitrag wie die Mannschaften außerhalb des Spielbetriebes 

 

Die Mitgliedsbeiträge sind halbjährlich fällig, d.h. fürs 1. Halbjahr bis spätestens 31. März und fürs 2. Halbjahr bis spätestens 30. September. Die Kündigung der Mitgliedschaft im Verein ist nur 

schriftlich möglich und wird nur nach Abgabe des Vereinseigentums und aller ausgehändigten Schlüssel gültig. Der Gebührenordnung liegt der Beschluß der Jahreshauptversammlung vom 03.03.2006 

zugrunde. Beiträge bitte auf das Vereinskonto überweisen oder einzeln bzw. gesammelt beim Kassenwart einzahlen! Beispiel für Verwendungszweck: Name, Vorname – Fußball-Frauen 1.HJ 2006 

Bankverbindung: Volksbank-Raiffeisenbank e.G.; BLZ: 150 616 38; Konto-Nr.: 8520038 


